5.  MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des RSPol in Bezug auf den Jahresurlaub im Rahmen der Maßnahmen zum Laufbahnende


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


5.  MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des RSPol in Bezug auf den Jahresurlaub im Rahmen der Maßnahmen zum Laufbahnende


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, des Artikels 121, ersetzt durch das Gesetz vom 26. April 2002;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste (RSPol);

Aufgrund der Stellungnahme des Generalinspektors der Finanzen vom 13. Oktober 2023;

Aufgrund des Verhandlungsprotokolls Nr. 585/3 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 25. Oktober 2023;

Aufgrund der Stellungnahme des Bürgermeisterrates vom 6. Dezember 2023;

Aufgrund des Einverständnisses der Ministerin des Öffentlichen Dienstes vom 12. Dezember 2023;

Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 13. Dezember 2023;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 27. Dezember 2023 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates kein Gutachten abzugeben;

Aufgrund von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und des Ministers der Justiz


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel VIII.III.1bis RSPol, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 29. Januar 2014, wird wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk214441477]"Art. VIII.III.1bis - Die in Artikel VIII.III.1 erwähnte Anzahl Werktage wird für Personalmitglieder des Offizierskaders und Personalmitglieder des Verwaltungs- und Logistikkaders ergänzt durch:

1. einen Werktag in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von neunundfünfzig Jahren erreichen,

2. einen Werktag in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von sechzig Jahren erreichen,

3. vier Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von einundsechzig Jahren erreichen,

4. sieben Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von zweiundsechzig Jahren erreichen,

5. neun Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von dreiundsechzig Jahren erreichen,

6. elf Werktage ab dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von vierundsechzig Jahren erreichen.

Die in Artikel VIII.III.1 erwähnte Anzahl Werktage wird für Personalmitglieder des Einsatzkaders, mit Ausnahme der Mitglieder des Offizierskaders, ergänzt durch:

1.  vier Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von neunundfünfzig Jahren erreichen,

2. sieben Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von sechzig Jahren erreichen,

3. acht Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von einundsechzig Jahren erreichen,

4. neun Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von zweiundsechzig Jahren erreichen,

5. zehn Werktage in dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von dreiundsechzig Jahren erreichen,

6. elf Werktage ab dem Kalenderjahr, in dem sie das Alter von vierundsechzig Jahren erreichen."


Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Oktober 2023.

Art. 3 – Die für Inneres beziehungsweise Justiz zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 5. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

